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1. Übersichtsplan 
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2.Karte Bebauungsplan Höfen Nr. 6 – Bisherige Darstellung  
 
 
 

            
                    (Quelle: Geoportal Städteregion Aachen)            
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3.Karte Bebauungsplan Höfen Nr.6, 3. Änderung  -Alzerstraße- 
   – Künftige Darstellung  
 
 
                       

         
 
                 
    
                      (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG)            
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4.Planzeichenerklärung 
 
 
 
 

 
 
 
    
   (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG)               
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5.Textliche Festsetzungen 
 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB) 
 

          1.  Art der baulichen Nutzung (§9 abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
        Dorfgebiet (§5 Bau NVO) 

              1.1  Nicht zulässig sind die nach § 5 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (Bau NVO)     
                     allgemein zulässigen 

 Wirtschaftsstellen landwirtschaftlicher Betriebe der Intensiv-Tierhaltung im 
Sinne der VDI-Richtlinien Nr. 3471 und 3472. 

 Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse. 
 

              1.2  Nicht Bestandteil des Bebauungsplans werden die nach § 5 Abs. 3 der    
                     Baunutzungsverordnung (Bau NVO) ausnahmsweise zulässigen  
                     Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2. 
 

2. Höchstzulässige Anzahl der Wohneinheiten in Wohngebäuden  
                Die höchstzulässige Anzahl von Wohneinheiten beträgt bei  

 Einzelhäusern 3 Wohneinheiten. 

 Doppelhäusern 2 Wohneinheiten. 
 

3. Höhenlage und Höhe baulicher Anlagen 
                3.1 Erdgeschossfußbodenhöhe 
                      Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens darf höchstens 0.70 m über  dem  
                      höchsten natürlichem Geländepunkt des neuen Gebäudes liegen. 
               
                3.2 Trauf- und Firsthöhen 
                      Zulässig ist: 

1. Für eingeschossige Gebäude eine Traufhöhe von höchstens 4.20 m und eine 
Firsthöhe von höchstens 8.50 m. 

2. Für zweigeschossige Gebäude eine Traufhöhe von höchstens 5.70 m und eine 
Firsthöhe von höchstens 10.00 m. 

3. Für eingeschossige Gebäude mit unterschiedlich hohen Traufen 
(Kniestockgebäude), d.h. solche mit einer einseitig geschosshohen Wand über 
der ersten Geschossdecke und einem Drempel bis höchstens 1.50 m auf der 
gegenüberliegenden Seite abweichend von Punkt 1. Ein um 1.50 m erhöhtes 
Traufmaß von 5.70 m. 

4. Für Lagerhallen für gewerbliche Zwecke sind ausnahmsweise Traufhöhen von 
5,00 m zulässig. 
 

Zulässig sind auch –abweichend von der vorgenannten Festsetzung- die First- 
bzw. Traufhöhe eines vorhandenen Gebäudes für dessen An- und Umbau. 
Drempel bzw. Kniestock sind bei zweigeschossigen baulichen Anlagen über dem 
zweiten Vollgeschoss unzulässig. 
Bezugspunkt ist die Oberkante des fertiggestellten Erdgeschossfußbodens. 
Traufpunkt ist der Schnittpunktaus Oberkante Dachhaut und Gebäude-
Außenwand. 
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           4. Einschränkung von Garagen, Stellplätzen, Einfahrten und sonstigen    
               untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen 
               Zulässig sind Garagen nur in Verbindung mit einem der Garagentoröffnung    
               Unmittelbar angrenzend vorgelagerten Stellplatz. Er ist so zu bemessen, dass ein  
               Kraftfahrzeug ohne Inanspruchnahme der Verkehrsfläche darauf abgestellt werden  
               kann. Die Länge der Stellplatzfläche –gemessen in Verlängerung der  
               Garagenlängsachse- ist dabei auf mindestens 5.00 m zu bemessen. 
 
 
           5. Grünordnerische Festsetzungen 
               Anpflanzen von Schnitthecken 
               Entsprechend der zeichnerischen Darstellung sind Rotbuchenschnitthecken in einer  
               Höhe von mindestens 1.00 m über natürlichem Gelände anzupflanzen, zu pflegen und  
               bei Abgang in der darauffolgenden Pflanzperiode zu ersetzen. 
               Zu landwirtschaftlichen Flächen ist ein Mindestpflanzabstand von 1.50 m einzuhalten.    
.  
               Qualität: Fagus sylvatica, 60-80 cm, 3-4 Pflanzen je lfdm, ohne Ballen. 
 
 
 
           6. Gewässerschutz 

 Alle anfallenden Schmutzwässer sind der öffentlichen Kanalisation 
zuzuleiten.  

 Alle anfallenden Niederschlagswässer sind entsprechend dem 
zugehörenden Bodengutachten zu versickern. Für die Einleitung  ist eine 
wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen. 

 Dauerhafte Hausdrainagen dürfen nicht betrieben werden. Keller und    
                              Gründungen müssen entsprechend der Grund- und   
                              Schichtenwasserverhältnisse geplant und ausgeführt werden. (Keine  
                              Kellergeschosse vorsehen oder Keller mit wasserdichter Wanne planen und  
                              ausführen). 
 
B. Hinweise 

 
1.  Bodendenkmale 

Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde als Untere     
Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle     
Nideggen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425-9039-0, Fax: 02425-9039-    
199, unverzüglich zu informieren. 
Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung     
des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist     
abzuwarten. 

 
2.  Geologie 

Das Plangebiet befindet sich gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen 
Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland, Bundesland NRW, Karte zu DIN 
4149i 2006, in der Erdbebenzone 2 mit der Untergrundklasse R (R = Gebiete mit              
felsartigem Untergrund).Die in der DIN 4149 genannten bautechnischen Maßnahmen              
sind  bei Neubaumaßnahmen zu berücksichtigen. 
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3.  Bodenschutz 
Der Einsatz von Bodenmaterial der Zuordnungsklasse größer als ZO –
uneingeschränkter Einbau- nach LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall), von 
Recycling-Baustoffen und von Bauschutt ist ohne wasserrechtliche Erlaubnis nicht 
zulässig und muss beim Umweltamt der Städteregion Aachen (A70.4, Fachbereich 
Bodenschutz-Altlasten) beantragt werden. 
Gemäß § 2 Abs.2 des Landesbodenschutzgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
i.V. mit § 12 Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung hat derjenige, der 
Materialien in einer Gesamtmenge je Vorhaben von über 800 m³ auf- oder einbringt              
oder hierzu einen Auftrag erteilt, dem Umweltamt der Städteregion Aachen (A 70.4,              
Fachbereich Bodenschutz- und Altlasten) dieses mindestens vier Wochen vor Beginn              
der Maßnahme  schriftlich anzuzeigen. Die DIN 19639:2019-09 Bodenschutz bei              
Planung und Durchführung von Bauvorhaben ist anzuwenden.     

     
Umgang mit Mutterboden nach § 202 BauGB: 
Gemäß § 202 BauGB (Schutz des Mutterbodens) und gemäß DIN 18915 
(Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke) ist humoser belebter Boden von 
Bau- und  Betriebsflächen gesondert abzutragen, zu sichern und bis zur späteren 
Wiederverwendung zu lagern und als kulturfähiges Material wieder aufzubringen – 
vorzugsweise auf der Fläche der Entnahme als Rekultivierungsmaßnahme.  
Bodenverdichtungen und Gefügeschädigungen sind bei Umlagerungsarbeiten zu 
vermeiden. 

 
Umgang mit Bodenaushub: 
Bei Baumaßnahmen ist die obere Bodenschicht gemäß den einschlägigen Fachnormen 
getrennt vom Unterboden abzutragen. Darunter liegende Schichten unterschiedlicher 
Ausgangssubstrate sind entsprechend der Schichten zu trennen und zu lagern. 
 
 

       4. Thermische Nutzungen 
           Für thermische Nutzungen (z.B. Wärmepumpen und Ähnliches) des Erdbereiches oder       
           des Grundwassers ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasser-  
           behörde zu  beantragen. 

  
 

        5. Leitungsschutz 
Die Anlagen der Regionetz GmbH dürfen nicht überbaut werden. Zu diesen 
Versorgungsanlagen müssen folgende Regel-Mindestabstände eingehalten werden: 
 

 Bei Strom/Signalkabeln:    0.30 m 

 110-kV-Kabeln:    1.00 m 

 Gasrohrleitungen DN< 300:    0.50 m 

 Gasrohrleitungen DN> 300:   0.80 m. 
   
Falls diese angeführten Mindestabstände zu den Versorgungsanlagen der Regionetz 
GmbH ausnahmsweise nicht eingehalten werden können, ist eine besondere 
Abstimmung mit den Verantwortlichen durchzuführen.  
Bei Baugruben, deren Sohle unter dem Niveau der Versorgungsleitungen liegt, ist 
zwischen  
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Grabenwand und den Versorgungsleitungen ein ausreichender seitlicher Abstand 
einzuhalten, so dass eine Gefährdung der Anlagen mit Sicherheit ausgeschlossen ist.  
Es ist besondere Sorgfalt auf den Grabenverbau und die Verfüllung zu legen, um ein 
Nachsacken des Bodens und hierdurch einen Bruch der Versorgungsleitungen zu 
vermeiden. 
Das Bauverfahren ist so zu wählen, dass die vorhandenen Versorgungsanlagen nicht 
durch äußere Einwirkungen, z. B. Erschütterungen, Setzungen, Lasten usw. beschädigt 
werden. 
Bei Setzungen werden die Versorgungsleitungen auf Kosten des Verursachers durch die 
Regionetz GmbH regelmäßig überprüft. 

          
 

       6. Stein- und Schottergärten 
     Die Anlage von Stein- und Schottergärten auf privaten Außenflächen ist unzulässig. 
 
7.  Gestaltungssatzung 
     Im Bereich dieses Bebauungsplanes gilt eine Gestaltungsatzung.     
 

       8. Entwässerungstechnische Stellungnahme 
     Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Entwässerungskonzept des Ing.-Büros Bernd 

Roder, Stand: 13.03.2023 
 

       9. Geotechnisches Gutachten 
     Zu diesem Bebauungsplan gehört ein geotechnisches Gutachten des Büros Geotechnik 

West, Stand: 12.03.2023 
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RECHTSGRUNDLAGEN 
 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023  (BGBI. 2023  I Nr. 6) 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke Baunutzungsverordnung (Bau NVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).  
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 
(Planzeichenverordnung – PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58) zuletzt geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S.1802). 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW-Landesbauordnung) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 21.07.2018, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 30. Juni 2021  (GV. NRW. 
S. 822). 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.7.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV.NRW S.218b).* 
* Alle Gesetzesgrundlagen jeweils in der zum Satzungsbeschluss gültigen Fassung. 

 
 
 

1. Anlass, Erforderlichkeit, Ziel, Aufstellungsverfahren und räumlicher 
Geltungsbereich der Planung 

       1.1 Anlass , Erforderlichkeit und Ziel der Planaufstellung 
             Anlass für die Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Höfen Nr. 6 ist der  
             Antrag  des Eigentümers, auf dem Grundstück Gemarkung Höfen, Flur 9, Teil aus  
             Flurstück 86 –Alzerstraße 37 in Höfen die Absicht, als Ersatz für das nicht mehr  
             sanierungsfähige und abgebrochene Altbestandswohnhaus ein Mehrgenerationenhaus  
             zu errichten. Außerdem  ist beabsichtigt, auf dem Grundstückeine kleine Halle  zu  
             errichten. Der Antragsteller betreibt im Nebenerwerb eine kleine Baufirma und benötigt  
             dringend einen geschützten Raum für seine Baugerätschaften. 

      Das Grundstück bietet derzeit aufgrund des auf dem großen Grundstück  im  
      rechtsgültigen Bebauungsplan vorhandenen ausgewiesenen Baufensters welches sich  
      bisher  am Altbestand orientiert hatte keinerlei Möglichkeiten zur Realisierung dieses  
      Vorhabens. 
      Zur planungsrechtlichen Ermöglichung ist es erforderlich, das Baufenster und auch die  
      Grundflächenzahl (GRZ) zu verändern. 
      Damit wird die Möglichkeit zur nachhaltigen Nutzung bereits vorhandener  
      Baugrundstücke ermöglicht.  
      Der geordneten städtebaulichen Entwicklung gemäß § 34 (5) Nr. 1 BauGB steht die  
      Planungsabsicht nicht entgegen. 
 
 

       1.2 Verfahrensart   
      Am  18. April 2023 soll in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Stadt  
      Monschau auf Antrag der Grundstückseigentümer mit dem Aufstellungsbeschluss und  
      dem Beschluss zur Offenlage das beschleunigte Bauleitplanverfahren gemäß § 13a  
      BauGB  für die 3. Änderung des Bebauungsplanes Höfen Nr. 6 -Alzerstraße- als  
      Satzung der Innenentwicklung eingeleitet werden. Es sind hier die Voraussetzungen  
      für die Anwendung des § 13a BauGB erfüllt weil: 
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: 

 die zulässige Grundfläche deutlich weniger als 20.000 qm beträgt und kein 
Vorhaben vorbereitet oder begründet wird, dass nach Anlage 1 zum Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt und 

 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
genannten Schutzgüter bestehen. 

 
       Im beschleunigten Verfahren können die Verfahrenserleichterungen des § 13 Abs. 2    
       und Abs. 3 Satz 1 BauGB in Anspruch genommen werden. Außerdem kann von der  
       Erstellung eines Umweltberichtes abgesehen werden. Insofern wird keine  
       Umweltprüfung durchgeführt, die in einem Umweltbericht dokumentiert wird. Die  
       relevanten Umweltbelange werden in die Abwägung eingestellt. Der vorliegende  
       Bebauungsplan erfüllt diese Vorgaben. Das beschleunigte Verfahren nach § 13a  
       BauGB in Anlehnung an § 13 BauGB kann daher angewendet werden. 

 
1.3 Räumlicher Geltungsbereich 
       Das Plangebiet an der nord-östlichen Dorfrandlage der Ortslage Höfen-Alzen an der  
       Gemeindestraße „Alzerstraße“. Die  mittlere Geländehöhe liegt im Mittel auf  360.20   
       üNHN. Das Gelände ist im mittleren Bereich eben und fällt nach Norden leicht ab. 
       Es wird gebildet aus dem  nord-westlichen Teil des Grundstücks Gemarkung   
       Höfen, Flur 9,  Teil aus Flurstück 86.    
       Das Plangebiet umfasst eine Flächengröße von ca.1519 m².  Die Fläche ist heute   
       unbebaut, bis vor kurzer Zeit befand sich hier noch ein kleines Einfamilienwohnhaus. 
       Erhaltenswerte Vegetation befindet sich nicht im Plangebiet. 
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                       Luftbild             
                               (Quelle: Geoportal Städteregion Aachen) 

           Im Einzelnen wird das Plangebiet begrenzt durch: 

 im Süden Straßenparzelle 83 und Parzelle 170 , Flur 9, Gemarkung Höfen. 

 im Osten Parzelle 85 , Flur 9, Gemarkung Höfen.  

 im Norden Restteil aus Parzelle 86 und Parzelle 78, Flur 9,  Gemarkung Höfen. 

 im Westen Restteil aus Parzelle 86 , Flur 9 Gemarkung Höfen. 
 

       Die Nutzung der umgebenen Grundstücke gestaltet sich wie folgt: 

 im Süden Gemeindestraße „Alzerstraße“ und Grundstück mit Wohnhaus und 
Garten 

 im Westen Grundstück mit Wohnhaus und Garten 

 m Norden Intensivgrünland 

 im Osten Intensivgrünland            
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       Bestand von Süden 

               (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG)    
 

         
       Bestand von Westen 

               (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG)    
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        Bestand von Osten 

                (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG)    
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        Bestand von Norden         
                (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG)    
 
 
 
 
       1.4 Ortslage Höfen-Alzen - Plangebietsumfeld   

       Das Plangebiet befindet sich im nord-östlichen Bereich des Ortsteils Höfen-Alzen an   
       einem  Stichweg, der von der Ortsdurchfahrtsstraße „Alzerstraße“ abführt. 
       Westlich und südlich angrenzend befindet sich eine homogene, einheitliche   
       Gebäudestruktur, bestehend aus ein- und zweigeschossigen Wohnhäusern in offener  
       Bauweise unterschiedlichen Gebäudealters, teilweise saniert und durch An- und  
       Neubauten modernisiert. Die umliegenden Gebäude verfügen über rückwärtige  
       Garten- und Grünbereiche, eingefriedet mit ca. 2.00 m hohen ortstypischen  
       Rotbuchenhecken. 
     

 

                    
                 Nachbarbebauung westlich  
                      (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG) 
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                 Nachbarbebauung südlich  
                      (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG) 

 

    
                    
 

2.  Planerische Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 
 

2.1 Landes- und Regionalplanung 
       Das Planvorhaben im Ortsteil Höfen-Alzen hat die Aufbereitung einer Innenbereichsfläche  
       zur Reaktivierung einer Altbestandsfläche von  1519 m² Dorfgebiet zum Ziel. 
       Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Aachen ist der  
       Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Höfen Nr. 6 –Alzerstraße- -  
       als Allgemeiner Freiraum- und Argrarbereich dargestellt.  
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                      Auszug aus dem Regionalplan der Bezirksregierung Köln 
                      (Quelle: Geoportal Städteregion Aachen) 
 
 
2.2 Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan  der Stadt Monschau stellt für das Plangebiet 
des Bebauungsplans gemischte Bauflächen dar. 
Damit ist der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs.2 BauGB aus dem rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan entwickelt da die  Nutzung des künftigen Bebauungsplans weiterhin 
Dorfgebiet  vorsieht.  
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                   Auszug Flächennutzungsplan der Stadt Monschau 

                                      (Quelle: Geoportal Städteregion Aachen) 
 
 

2.3 Landschaftsplan VI - Monschau 
Das Plangebiet liegt außerhalb der im Landschaftsplan 6 – Stadt Monschau festgesetzten 
Natur- und Landschaftsschutzgebieten. 
 

                       
                      Auszug Landschaftsplan 6  
                      - Monschau- 

                                       (Quelle: Geoportal Städteregion Aachen) 
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2.4  Ver- und Entsorgung 
       Technische Versorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität, Wasser, Gas und Telekommunikation ist 
durch Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz in der Gemeindestraße – 
Alzerstraße –  gewährleistet.  
 
Entsorgung            
Die Entsorgung des Plangebiets beinhaltet neben der Ableitung von Schmutz- und 
Oberflächenwassern auch die Abfuhr des Haus- und Reststoffmülls. Die Müllentsorgung ist 
über die Kommune durch ein beauftragtes Entsorgungsunternehmen in einem 
wöchentlichen, bzw. zweiwöchentlichen Rhythmus sichergestellt. Der Übergabepunkt 
hierfür liegt weiterhin unmittelbar vor dem Planbereich an der Gemeindestraße  
-Alzerstraße-. 
 
 

2.5  Umgang mit Schmutz- und Niederschlagswasser 

Niederschlagswasserentsorgung 
Gemäß § 44 des Landeswassergesetzes (LWG) ist für erstmals nach dem 01.01.1996 
bebaute Grundstücke das Niederschlagswasser nach Maßgabe des § 55 Absatz 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes zu beseitigen. 
Da das Grundstück bereits bebaut war entfällt hierfür die Verpflichtung zur Überprüfung. 
Dennoch ist die Versickerung eine Möglichkeit, das Wasser aufgrund der Höhenlage des 
Grundstücks ökologisch und kostengünstig zu entsorgen. Eine Ableitung in den städtischen 
Kanal würde bedeuten, dass dies nur über eine Pumpenanlage möglich wäre. 
. 
 

                            
                    Schurfversuch zur Versickerung 

                                     (Quelle: Geotechnik West) 
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Eine ausreichend leistungsfähige Versickerungsfähigkeit des Untergrunds im Sinne der 
DWA-A 138 ist nach den Ergebnissen der aktuellen Felduntersuchungen im bereits 
oberflächennah anstehenden Hang-/Solifluktionsschutt sowie im unterlagernden 
Verwitterungsfels gegeben (kf > 1,0 x 10-6 m/s, s.o.). 

       Da die Versickerung über den Felshorizont bzw. über dessen Verwitterungs- bzw.   
       geringmächtige Überlagerungszone erfolgen soll, ist zu erwarten, dass das versickerte  
       Wasser (wie auch bei der natürlichen Versickerung) dem vorhandenen Trennflächengefüge  
       bzw. der Schichtung folgt und die Versickerung nicht zwingend allein in vertikaler Richtung  
       geschieht. Des Weiteren variiert die Versickerungsfähigkeit im auf den Gesteins- 
       /Solifluktionsschutt folgenden Verwitterungsfels erfahrungsgemäß in Abhängigkeit vom 
       Verwitterungsgrad sowie der Ausbildung des Trennflächengefüges. Es kann daher  
       grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, das abseits der Versuchsstelle sowie über die   
       Tiefe von den vorliegenden Prüfergebnissen abweichende Sickerraten auftreten können.* 
.         * (Quelle: Geotechnik West) 

 
 

                               
                   Ermittlung Bemessung Versickerungsrigole 

                                   (Quelle: Ing.-Büro Bernd Roder) 
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Schmutzwasserentsorgung 
Ein ausreichend groß bemessener vorhandener öffentlicher  Schmutzwasserkanal mit einer 
Nennweite von DN 250 der das Plangebiet über die westlich angrenzenden 
Privatgrundstücke anschließt leitet das Schmutzwasser bisher und künftig ab. 
Die mit dieser Planung  gesteigerte Auslastung durch statt bisher möglichen drei 
Haushalten künftig möglichen vier Haushalten ist zu vernachlässigen und belastet das 
Kanalsystem nicht zusätzlich unverhältnismäßig. 
 

                  
               Auszug aus dem Kanalkataster 

                                 (Quelle: Stadt Monschau – Tiefbauamt) 
 
 

2.6 Verkehrstechnische Erschließung 
      Das Plangebiet liegt nördlich der Gemeindestraße  –Alzerstraße-. Zu dieser Straße existiert  
      heute bereits eine Hauszufahrt. 
      Von der Hauptortsdurchfahrtsstraße –Alzerstraße- mündet ein kleiner Stichweg an dem   
      Plangebiet. Hierüber ist ebenfalls das seitlich westlich gelegene Nachbargrundstück  
      erschlossen. 
      Diese soll auch in Zukunft als Erschließung des Grundstücks genutzt werden.              
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                              Stichweg als Verbindung zur Ortsdurchfahrt Alzerstraße 
                                       (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG)            

            
2.7 Altlasten  
      Das Plangebiet, Gemarkung Höfen, Flur 9, Teil aus Flurstück 86 ist derzeit weder im 
      Kataster über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten noch im Verzeichnis für schädliche 
      Bodenveränderungen und Verdachtsflächen geführt.   
      Altlastverdächtige Flächen  im Sinne des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen   
      Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz –  
      BBodSchG) sind Altablagerungen und Altstandorte, bei denen der Verdacht schädlicher  
      Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit  
      besteht (§2 Abs. 6 BBodSchG). 
      Altlasten i. S. dieses Gesetzes sind stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige  
      Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind  
      (Altablagerungen) und Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf  
      denen mit  umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist (Altstandorte), durch die  
      schädliche Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für den Einzelnen oder die  
      Allgemeinheit hervorgerufen werden (§2 Abs. 5 BBodSchG).  
      Schädliche Bodenveränderungen i. S. dieses Gesetzes sind Beeinträchtigungen der  
      Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche  
      Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen (§ 2 Abs. 3  
      BBodSchG).  
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      Verdachtsflächen i. S. dieses Gesetzes sind Grundstücke, bei denen der Verdacht                       
      schädlicher Bodenveränderungen besteht  (§2 Abs. 4 BBodSchG). 
 

2.8 Denkmalschutz  
      Innerhalb des Plangebiets sowie in der näheren Umgebung sind keine Bau- und/oder     
      Bodendenkmäler sowie Naturdenkmäler vorhanden.  
 
 
 

3.   Planinhalt und Begründung der Festsetzungen 
  

3.1  Bauliche Nutzung 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6  - Alzerstraße - wird im beschleunigten 
Verfahren gemäß §13a BauGB aufgestellt. Seine wesentliche Zielsetzung ist die die 
Ermöglichung einer baulichen Nachverdichtung mit der Bebauung eines 
Mehrgenerationenhauses sowie einer kleinen Halle zum Unterstellen von 
Baugerätschaften. 
Damit wird  im Innenbereich der Ortslage Höfen-Alzen eine vorhandene Baufläche mit  
entsprechend vorhandener technischer-  und Erschließungs-Infrastruktur weiteres 
Bauflächen- Potential aktiviert. 

                         
3.2  Baugrenzen und Grundflächenzahl 
       Mit der Ausweitung der überbaubaren Fläche und einer größeren Versiegelung durch   
       Bauwerke mit seinen Nebenanlagen wird der Anteil dieser Bereiche am Teilgrundstück  
       innerhalb der ausgewiesenen Dorfgebietsfläche erhöht. Damit die Grundflächenzahl  
       diesem Planungsziel nicht im Wege steht wurde die bis jetzt mit 0.4 festgelegte  
       Grundflächenzahl auf 0.6 erhöht. Nach §17 Bau NVO ist damit die Höchstgrenze für  
       Dorfgebiete definiert. 
 
3.3  Grünordnerische Festsetzungen 
       Es wird eine Festsetzung  zum Anpflanzen von standorttypischen  Rotbuchen- 
       Schnitthecken getroffen. 
       Mit dieser Maßnahme soll  der ortstypische Charakter des Gebiets als Fortsetzung der    
       nachbarlich vorhandenen Rotbuchenschnitthecken manifestiert  und als Grünverbindung    
       zur freien Landschaft werden. 
 

            
           Vorhandene Rotbuchenschnitthecke östlich 
              (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG)         
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    3.4 Anzahl der Wohneinheiten  
          Die Einschränkung der Anzahl der maximalen Wohneinheiten pro Gebäude wurde aus   
          der Ursprungsplanung übernommen. Diese dient der Regulierung der mit der  
          Wohnnutzung verbundenen einhergehenden Anforderungen an das Grundstück (Pkw- 
          Stellplätze usw.). 
 
    3.5 Gebäudehöhen 
          Die Einschränkung der Trauf- und Firsthöhen wurde aus der Ursprungsplanung  
          übernommen. Diese Festsetzung dient dem einheitlichen Ortserscheinungsbild und lässt  
          in der vorliegenden Planung ein höheres Maß für gewerblich genutzte Gebäude zu.  
          Diese dient größeren Tordurchfahrten, wie sie für z.B. Traktoren oder Baugerät  
          erforderlich sind.  Da das Gelände nach Norden und Osten hängig ist und die    
          Erschließung über eine Anbindeweg an die Alzerstraße erfolgt liegt das künftige  
          Gebäude an einem der tiefsten Geländehöhen im zusammenhängenden Dorf. 
          Deshalb wurde für die einzuhaltende Höhe eine maximale Höhe des  
          Erdgeschossfußbodens festgesetzt, die sich am höchsten überbauten natürlichen  
          Geländepunkt orientiert. Mit dieser Festsetzung liegt das künftige Gebäude dann immer  
          unter den umgebenden Bestandsgebäuden. 
 
    3.6 Hinweise 
          1. Bodendenkmale 
           Bei dem Areal des Bebauungsplans handelt es sich um eine nicht prosperierte  
          Fläche, die noch nicht auf Bodendenkmale untersucht wurde. Die mit der Bebauung  
           einhergehenden Bodenbewegungen könnten bisher nicht erfasste Bodendenkmale zu  
          Tage bringen. Es wird daher ein Hinweis zum Verhalten beim Auftreten archäologischer    
          Bodenfunde aufgenommen. 
 
         2. Geologie 
         Zur Gründung und Planung von Bauwerken ist nach heutigem technischem Stand die   
         Hinzuziehung der örtlichen Erdbebenzone relevant. Deshalb wurde hierzu der       
         Hinweis in die Planung aufgenommen. 
 
         3. Bodenschutz 
          Zum Schutz von Böden erfolgt der Hinweis, dass der Einsatz von Bodenmaterial der    
         Zuordnungsklasse größer als ZO – uneingeschränkter Einbau- nach LAGA   
         Länderarbeitsgemeinschaft Abfall), von Recycling-Baustoffen und von Bauschutt  
         nicht ohne wasserrechtliche Erlaubnis zulässig ist  und  beim Umweltamt der  
         Städteregion Aachen (A70.4, Fachbereich Bodenschutz-Altlasten) beantragt werden  
         muss. Gemäß § 2 Abs.2 des Landesbodenschutzgesetzes für das Land Nordrhein- 
         Westfalen i.V. mit § 12 Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung hat derjenige,   
         der Materialien in einer Gesamtmenge je Vorhaben von über 800 m³ auf- oder  
         einbringt oder hierzu einen Auftrag erteilt, dem Umweltamt der Städteregion Aachen  
         (A 70.4, Fachbereich Bodenschutz- und Altlasten) dieses mindestens vier Wochen  
         vor Beginn der Maßnahme schriftlich anzuzeigen.   
 
         4. Thermische Nutzungen 
         Da bei einer thermischen Nutzung (Wärmepumpen mit Sonden, Flächen- oder    
         Spiralkollektoren und Ähnliches) des Erdbereiches oder des Grundwassers eine  
         wasserrechtliche Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde der Städteregion Aachen    
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         erforderlich ist erfolgt hierzu ein Hinweis in der Planung. 
 
     5. Leitungsschutz 
         Weil sich im Plangebiet möglicherweise Leitungen der Regionetz befinden und diese bei  
         Bau- und/oder Pflanzma0nahmen geschützt werden müssen wurde hierzu ein Hinweis  
         mit den erforderlichen Schutzmaßnahmen in die Planung übernommen. 
 
     6. Stein- und Schottergärten 

  Die Anlage von Stein- und Schottergärten führt zu einer weiteren Zerstörung von 
  Lebensräumen für Fauna und Flora. 
  Deshalb wird in der Planung darauf hingewiesen, dass solche Gärten nicht erlaubt sind. 
 

     7. Gestaltungssatzung 
   Weil im Bereich des Bebauungsplanes eine Gestaltungsatzung gilt enthält die Planung 
   einen Hinweis hierauf.     
 

     8. Entwässerungstechnische Stellungnahme 
  Um darzulegen, wie der geplante Umgang mit Schmutz- aber insbesondere mit dem 
  Niederschlagswasser erfolgen soll enthält die Planung einen Hinweis auf das  
  dazugehörige Entwässerungstechnische Stellungnahme des Ing.-Büros Bernd Roder 
  Stand: 13.03.2023. 
 

     9. Geotechnisches Gutachten 
   Zum Nachweis der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes wurde ein 
   hydrogeologisches Gutachten durch das Ing.-Büro Geotechnik West erarbeitet.   
   Stand: 12.03.2023. Deshalb enthält die Planung einen Hinweis auf das Gutachten. 

     
 
 

4. Auswirkung der Planung 
 
     4.1 Verkehrstechnische Erschließung 
           Das Plangebiet ist südlich bereits durch die Gemeindestraße –Alzerstraße Stichweg-  
           innerhalb der Ortslage Höfen-Alzen erschlossen. Insofern tritt gegenüber  
           dem jetzigen Zustand durch die vorliegende Planung keine Veränderung ein. 
               
     4.2 Ver- und Entsorgung 
           Mit der Planung wird kein wesentlicher  Mehrbedarf an Ver- und Entsorgung mit Strom,  
           Gas, Fernmeldetechnik generiert. Die Versorgung  kann weiter durch die örtlichen  
           Versorgungsträger im Rahmen der allgemeinen Verfügbarkeit gedeckt werden. 
 
     4.3 Entwässerung, Niederschlagswasserbeseitigung  

    Es ist beabsichtigt, weiter das künftig  anfallende Schmutzwasser wie bisher in den  
    vorhandenen öffentlichen Kanal einzuleiten. 
    Im Rahmen der Überprüfung der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes wurde   
    festgestellt, dass eine schadlose Einbringung des Niederschlagswassers über eine  
    Rigole möglich ist. Deshalb soll künftig wie bisher auch das Niederschlagswasser  
    versickert werden. 
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4.4 Immissionsschutz 
Immissionen sind  auf ein für Mensch und Umwelt langfristig verträgliches Maß zu 
begrenzen. Dies ist  Ziel des Immissionsschutzes. 

    Insbesondere sind in der vorliegenden Planung die gesetzlichen  
    Umweltschutzvorschriften und die darauf beruhenden Maßnahmen  
    werden unter Immissionen „auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser,  
    die Erdatmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende  
    Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche  
    Umwelteinwirkungen“ zu betrachten. Es sind nachteilige Einwirkungen im  Hinblick auf   
    ein Schutzobjekt  (z.B. Mensch) zu betrachten und entsprechende Schutzmaßnahmen   
    unter dem Gesichtspunkt der möglichen Auswirkungen auf dieses Schutzobjekt  
    ausgewählt werden. Außerdem ist der Immissionsschutz Teil des Umweltrechts. 

           Aufgrund der weiterhin geltenden Gebietsausweisung „Dorfgebiet“ des Plangebiets, die  
           der näheren Umgebung  sind entsprechend keine nachteiligen Auswirkungen durch die  
           vorliegende Planung zu erwarten. 
           Auch in der mit dem Vorhaben geplante Realisierung einer kleinen Gerätehalle für    
           Baugerät ist nicht mit erhöhten Emissionswerten (Lärm, Gerüche, zusätzlicher An- und   
           Abfahrtsverkehr (die Gerätehalle wird in Eigennutzung des künftigen Bewohners  
           genutzt) zu rechnen, die das Gebietsverträgliche Maß überschreiten würden. 
 
 
 

     4.5 Umweltbelange, Vermeidung und Ausgleich 
           Im Rahmen der Vorprüfung zur Einleitung eines beschleunigten Verfahrens nach § 13a  
           BauGB ist festgestellt worden, dass es sich hier um eine Änderung von Festsetzungen  
           des bebauten Innenbereiches zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum handelt.  
           Es gibt keine  Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der nach § 1 Abs. 6 Nr. 7  
           Genannten Schutzgüter oder Annahmen dafür oder dafür, dass bei der Planung Pflichten  
           zur  Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50  
           Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz bestehen. Insofern sind auch keine Nachweise  
           zur  Vermeidung oder zum Ausgleich zu führen. 
           Da keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet ist, die eine förmliche Umweltprüfung   
           nach § 2 Abs.4 BauGB erfordern, wird von der Erstellung eines Umweltberichts nach §  
           2a BauGB abgesehen. 
           Die Eingriffsregelung findet im Rahmen der Änderung dieses Bebauungsplans im  
           beschleunigten Verfahren keine Anwendung. Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung  
           des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten als i.S.d. § 1a Abs.3 Satz 5 BauGB vor    
           der Planung erfolgt oder zulässig und sind demnach nicht auszugleichen.  
 
 
     4.6 Natur, Landschaft , Artenschutz und Umwelt 
           Die Betrachtung einzelner Schutzgüter ergab in der Orientierung nach § 1 Abs. 7  
           BauGB nach mit der bisherigen Nutzung zur künftigen Nutzung folgenden Ergebnisse: 

 
           Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  
           Es wird  keine Veränderung zum bisherigen Zustand geben. Das Grundstück war bisher   
           mit einem Einfamilienhaus bebaut und wurde auch genutzt. Das Gebäude wurde kürzlich  
           abgerissen. Unterkünfte von geschützten Tierarten waren und sind nicht vorhanden.  
           Aufgrund der bereits jetzt vorhandenen hohen Versiegelung ders Grundstücks und dem   
           darüber hinaus vorhandenen Intensivrasenflächen sind auch keine schützenswerten   
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           Pflanzen sichtbar. Eine biologische Vielfalt kann deshalb auch ausgeschlossen werden. 
           Künftig werden durch die anzupflanzenden Schnitthecken Grünvernetzungen zu den    
           umliegenden Heckenstrukturen geschaffen und tragen somit zur Anreicherung der  
           Artenvielfalt bei. 
 
           Geologie und Boden  
           Mit der Planung geht eine zusätzliche Versiegelung durch Anhebung der  
           Grundflächenzahl einher. Wertvolle unversiegelte Böden gehen an dieser Stelle  
           verloren.  
 
           Wasser  
           Durch die Anhebung der Grundflächenzahl von 0.4 auf 0.6 geht mit der Planung eine  
           zusätzliche Versiegelung wasseraufnehmender Böden einher. Diese Versickerung findet  
           jedoch an anderer Stelle auf dem Grundstück statt. Deshalb werden weiter die    
           Niederschlagswasser in den Untergrund eingeleitet und tragen so weiter zur  
           Grundwasserbildung bei. 
           Das Schmutzwasser wird auch weiterhin in die öffentliche Kanalisation abgeleitet. Durch  
           die Ermöglichung eines Doppelhauses werden künftig 2 Haushalte einleiten. 
 
           Luft und Klima  
           Mit dem  Abriss der alten Bausubstanz zu Gunsten eines nach heutigen  
           Energiestandards zu bauenden Neubaus ist eine positive Auswirkung auf Luft und Klima    
           zu erwarten. 
 
           Landschaft  
           Mit den im Planentwurf  festgesetzten anzupflanzenden Rotbutbuchenschnitthecken geht  
           eine Eingrünung des Ortsrandes nach Westen einher und wirkt sich positiv auf das   
           Landschaftsbild aus. 
 
           Mensch und menschliche Gesundheit 
           Mit der vorliegenden Planung tritt eine Verbesserung der Wohnqualität und der   
           energetischen Haushaltung der neuen Wohnbebauung ein. Außerdem werden soziale  
           Kontakte durch die Ermöglichung eines Doppelhauses, in diesem Fall eines   
           Mehrgenerationenhauses, gefördert. 
 
           Kulturelles Erbe 
           Das kulturelle wird von der vorliegenden Planung nicht betroffen. 
 
           Flächen 
           Eine Wiedernutzbarmachung und Verdichtung einer in vorhandenen dörflichen  
           Strukturen liegenden Fläche steht  im Mittelpunkt der Planung. Deshalb kann an anderer  
           Stelle auf weitere Inanspruchnahme für Bebauung  von  Flächen im Außenbereich  
           verzichtet werden und damit die Ressourcenschutz beitragen. 
 
           Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katstrophen  
           Die Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen wird durch die vorliegende  
           Planung nicht erhöht. 
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           Wirkungsgefüge untereinander  
           Das Plangebiet dient als Ersatz des nicht mehr sanierungsfähigen Wohnbaubestandes   
           innerhalb des Siedlungsbereiches der Ortslage Höfen-Alzen, der zwischenzeitlich  
           abgerissen wurde.   
           Artenschutzaspekte kommen nicht zum Tragen da das Areal permanent in der im   
           Bebauungsplan ausgewiesenen Nutzung stand und steht und es keine Hinweise auf  
           schützenswerte Arten bestehen. 
           Grünordnerische Festsetzungen in der vorliegenden Änderung des Bebauungsplans  
           dienen neben landschaftspflegerischen und artenfördernden Aspekten auch dem  
           Ortsbild. Das Grundstück liegt am Ortsrand und sollte damit weitestgehend eingegrünt  
           werden. Ortstypische Rotbuchenschnitthecken sollen dieses Ziel erfüllen. Insgesamt wird     
           das Wirkungsgefüge bei der Betrachtung einzelner Schutzgüter positiv gesteigert. 
 
   4.7 Grund und Boden 
         Mit Grund und Boden soll gemäß § 1a BauGB sparsam und schonend umgegangen    
         werden, dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für  
         bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere  
         durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen  
         der Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß  
         zu begrenzen. 
         Die vorliegende Planung greift diese Voraussetzungen dahingehend auf, dass eine  
         bereits bisher bebaute und im dörflichen Zusammenhang erschlossene Fläche der    
         Wiederbebauung und Verdichtung zugeführt wird. Sowohl die technische als auch  
         entwässerungstechnische Infrastruktur ist vorhanden. Ähnlich vollständig erschlossene  
         Flächen stehen im Ortsteil Höfen-Alzen für die Entwicklung von Bauland nicht zur  
         Verfügung. 
         Die tatsächliche bisherige Nutzung dieser Fläche  diente als Wohngrundstück für ein  
         Kleines Einfamilienhaus (ca. 80 m² Nutzfläche), welches vor kurzem abgerissen wurde.  
         Brachen oder Leerstände ungenutzter Gebäude sind ebenfalls aktuell nicht verfügbar  
         und bilden deshalb keine Alternative zur Inanspruchnahme der Plangebietsfläche. 
         Es sind keine bodenordnerischen Maßnahmen erforderlich, die Fläche steht im Eigentum    
         eines einzigen Eigentümers 
 
    4.8 Kosten  
          Sämtliche mit dieser Planung verbundenen Kosten werden von dem Vorhabenträger    
          übernommen. 
 
 
 
 

    Monschau, den 18. April  2023 
 
 
 
    ……………………………………                             
    Dr. Carmen Krämer                                                          
    Bürgermeisterin                                                   


